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Vereinfachung der Kassen- und Buchführung des Landes 

 
RdErl. d. Finanzminitters v. 15. 6. 1960 — I B l a Tgb.Nr. 20577/60¹) 

Im Einvernehmen mit den Faduninistern bitte, ich zur Vereinfachung der Kassen- und Buchfüh-
rung des Landes, künftig Verwaltungsgebühren, Ordnungsstrafen und Zwangsgelder auf volle 
DMark festzusetzen, soweit Rechtsvorschriften nicht die Berechnung nach Pfennig-betrigen 
ausdrücklich vorschreiben. Ich empfehle auch, künftig für Mieten und Pachten Jahresbetrage zu 
vereinbaren, die auf volle DMark lauten und bei vierteljährlicher Fälligkeit durch vier oder bei mo-
natlicher Fälligkeit durch zwölf so teilbar sind, daß volle DMark in Betracht kommen.
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